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32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §21 Abs1;

BAO §22;

BAO §23;

EStG 1988 §4 Abs4;

Rechtssatz

Helfen Familienmitglieder im Betrieb des Angehörigen mit, dann tun sie dies im Regelfall in ihrer Freizeit und nicht aus

rechtlicher Verp:ichtung, sondern aus familiärer Solidarität. Entschließt sich der von seiner Familie unterstützte

Betriebsinhaber dazu, seinen Angehörigen als Ausgleich für ihre Leistung etwas zukommen zu lassen, dann entspringt

eine solche Zuwendung im Regelfall auch nicht einer rechtlichen Verp:ichtung, sondern Beweggründen wie

Dankbarkeit, Anstand u.dgl. Die den unterstützenden Familienangehörigen solcher Art zugewendete "Gegenleistung"

stellt beim Leistenden damit aber einen Akt der Einkommensverwendung dar, der bei der Ermittlung des

steuerpflichtigen Einkommens unberücksichtigt bleiben muss.
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